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Bearbeitet von Herbert Alboth und Hans von Dach unter Mitwirkung massgebender Fachleute
(Alle Rechte beim Schweizerischen Bund fiir Zivilschutz)

Obdachlosenfiirsorge

Im Sinne einer eingehenden Orientierung beginnen
wir heute mit der Darstellung der Obdachlosenfiirsorge.
Mit der Einfiihrung der Armeereform wurden in der Ar-
mee die Signaturen und Abkilirzungen geidndert. Diesen
Aenderungen muss sich, um die Zusammenarbeit auf
allen Stufen zu erleichtern, auch der Zivilschutz anpas-
sen. Die neuen Signaturen des Zivilschutzes sind in Vor-
bereitung. Wir werden sie nach Inkraftsetzung auch un-
seren Lesern unterbreiten. Redaktion

Die in unserer letzten Ausgabe angekilindigte

Zivilschutzfibel

ist erschienen. Sie enthilt als Zusammenfassung
auf 44 Seiten das Kapitel Brandschutz. Die néch-
sten Kapitel werden spidter nachgeliefert und
konnen leicht in das praktische Presspanheft ein-
gelegt werden.

Bestellungen sind an den Schweizerischen Bund

fir Zivilschutz, Taubenstrasse 8, Bern, Telephon
(031) 214 74, zu richten.
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14. Folge

Bei der Obdachlosenfiirsorge unterscheiden wir in

a) Sammelposten

Ein Sammelposten pro Block

Personal: Gruppenchef und 4 Funktionire
Aufnahmekapazitit: 20 bis 50 Personen
Aufenthaltsdauer der Obdachlosen: einige Stunden
bis maximal ein Tag.

) Sammelstelle

Eine Sammelstelle pro Quartier

Personal: Detachementschef und 20 bis 30 Funktionare
(4 bis 5 Gruppen: Administration, Betreuung, Verpfle-
gung, Unterkunft, Gesundheit)

Aufnahmekapazitédt: 100 bis 300 Personen
Aufenthaltsdauer der Obdachlosen: einige wenige
Tage.

c¢) Sammellager

Ein Sammellager pro mehrere Quartiere. In der Ndhe
der Stadt gelegen.

Aufnahmekapazitdt: 300 bis 500 Personen
Aufenthaltsdauer der Obdachlosen: unbestimmt, je-
doch eher nach Wochen als nach Monaten gerechnet.

d) Ausweichunterkunft

Auf dem Lande. Berechnet fiir die Unterbringung
wihrend Wochen oder Monaten, bis die Obdachlosen
wieder in die Stadt zurlickkehren kénnen.
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Der Obdachlosensammelposten

1. Organisation

-— der Sammelposten kann in der Regel 20 bis 50 Per-
sonen aufnehmen

— der Sammelposten bendétigt zu
5 Zivilschutzfunktionire.

: Postenchef

Stellvertreter des Chefs

seinem Betrieb etwa

Betreuung / Verpflegung

O O @

Erste Hilfe (Samariter)
Wegweiser (z.B. Jugendlicher) fiir
«Sammelposten - Sammelstelle»

Bendétigtes Material: Kleinkochgelegenheit,
Bianke, Strohsdcke, Sanitdtsmaterial.
Verpflegung: Tee, Zucker, Brot, Wasser.

2. Betrieb

Der Sammelposten arbeitet nach dem Schema:

— beruhigen, wenn notig die Erste Hilfe leisten

— verpflegen (heisser Tee, Brot)

— Kleider trocknen

— ruhen lassen

Sobald es die Lage gestattet, werden die Obdachlosen
gruppenweise zur Sammelstelle abgeschoben, um den
Sammelposten zur Aufnahme weiterer Obdachloser
freizumachen.

Verbindung

o

Stiihle,

VERWANUI £

BEANNTL
AUSWEICHUNTERKUNE T A
Ve

o0 (ﬁ% > SAMMELLAGER .
AN

77 D[}f—w
SHRETETE L e

MATERIALLAGER

i

o
(¢t

LERBENSMITTELDEPQT

N

N

T

BACKLRE

7
WEGWEISER

Sammelstelle

Luftschutzkeller, Kiiche, Dusche, Aufenthalts- und Ess-
rdume, Schlafrdume, Krankenzimmer

Materiallager

Zum Beispiel Baracke mit der eingelagerten Ausriistung
der «Sammelstelle»

Strohdepot

Bauer oder Landwirtschaftliche Genossenschaft mit ver-
traglicher Abmachung zur Lieferung von Unterkunfts-
stroh
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Lebensmitteldepot

Lebensmittelgeschédft mit Pflichtlager an Trockenmilch,
Kaffee, Tee, Zucker, Suppenkonzentraten, Konfitiire usw.
zu Zivilschutzzwecken

Bickerei

Mit vertraglicher Abmachung fiir Brotlieferung im Be-
darfsfall

Ablagerung

Rekognoszierter Ablagerungsplatz zum Vergraben radio-
aktiv verseuchter Kleider (Fortsetzung in Nr. II1/1962)

5 SeURRORT TN

-

181989 sauayonag



	Zivilschutzfibel : Obdachlosenfürsorge

